
Die Digitalisierung des Energiesystems stellt eine der fundamentalen Säulen der Energiewende
dar. Im Zentrum dieser Transformation stehen intelligente Messsysteme, gemeinhin als Smart
Meter bezeichnet, die eine präzise Erfassung und Steuerung von Stromverbrauch und -erzeugung
ermöglichen. Der flächendeckende Rollout dieser Technologie in Deutschland, geregelt durch das
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), hat sich jedoch in der Vergangenheit als komplex und
herausfordernd erwiesen. Eine zentrale Hürde waren dabei die gesetzlich festgelegten
Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb, die die wirtschaftliche Tragfähigkeit für die
Messstellenbetreiber (MSB) oft infrage stellten. Die zum Jahr 2025 in Kraft tretende Anhebung
dieser Preisobergrenzen auf 30 bzw. 40 Euro pro Jahr markiert einen entscheidenden Wendepunkt,
der den Smart-Meter-Rollout signifikant beschleunigen und damit die Grundlage für ein flexibleres
und effizienteres Energiesystem legen soll.
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1. Smart Meter und ihre Rolle im Kontext
der Energiewende



Intelligente Messsysteme sind weit mehr als nur digitale Stromzähler. Sie bestehen aus einem
modernen Messeinrichtung (digitale Zähleinheit) und einem Kommunikationsmodul, dem Smart-
Meter-Gateway (SMGw), das die sichere Datenübertragung ermöglicht. Diese Systeme sind die
technologische Basis für eine Vielzahl von Anwendungen, die für die Energiewende unerlässlich
sind:

Transparenz und Verbrauchssteuerung: Smart Meter ermöglichen es
Endverbrauchern, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu verfolgen und so ein besseres
Verständnis für ihr Verbrauchsverhalten zu entwickeln. Dies ist die Voraussetzung für eine
aktive Anpassung und damit für potenzielle Kosteneinsparungen.
Integration erneuerbarer Energien: Mit dem zunehmenden Anteil fluktuierender
erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarkraftwerken steigt die Notwendigkeit,
Erzeugung und Verbrauch dynamisch aufeinander abzustimmen. Smart Meter sind hierfür
entscheidend, da sie die präzise Messung dezentraler Einspeisungen und die Steuerung
von Lasten ermöglichen [^2].
Netzstabilität und Engpassmanagement: Intelligente Messsysteme liefern den
Netzbetreibern detaillierte Daten über den Netzzustand, was die Identifizierung von
Engpässen und die Implementierung von Gegenmaßnahmen erleichtert. Sie sind somit ein
unverzichtbares Werkzeug für ein intelligentes Netz (Smart Grid), das die Komplexität der
dezentralen Energieerzeugung bewältigen kann. Dies ist auch die Grundlage für die
Anwendungen gemäß § 14a EnWG, die eine netzdienliche Steuerung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen ermöglichen und damit zur Stabilisierung
des Stromnetzes beitragen [^2].
Entwicklung flexibler Tarife: Durch die Möglichkeit der Fernauslesung und die
Bereitstellung von Viertelstundenwerten können Energieversorger zeitvariable Tarife
anbieten. Diese Tarife incentivieren Verbraucher, ihren Strombezug in Zeiten hoher
Erzeugung oder geringer Netzauslastung zu verlagern, was die Effizienz des
Gesamtsystems steigert und zur Dämpfung der Stromkosten beitragen kann [^1].

Ohne einen zügigen und flächendeckenden Rollout dieser Technologie bleibt das Energiesystem ein
„Blindflug", der die Potenziale der Digitalisierung nicht ausschöpfen kann und die Kosten der
Energiewende unnötig in die Höhe treibt.

Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland ist im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) geregelt. Dieses
Gesetz legt die technischen Anforderungen an intelligente Messsysteme, die Pflichten der
Messstellenbetreiber (MSB) und die Rahmenbedingungen für den Rollout fest. Ein zentraler Aspekt
des MsbG waren von Beginn an die Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb. Diese
Obergrenzen sollten sicherstellen, dass die Kosten für Verbraucher transparent und kalkulierbar
bleiben und der Rollout nicht durch überhöhte Preise behindert wird. Gleichzeitig sollten sie einen
fairen Wettbewerb zwischen den MSB ermöglichen.

2. Der gesetzliche Rahmen und die
ursprünglichen Preisobergrenzen



Die ursprünglichen Preisobergrenzen, die je nach Verbrauchskategorie variierten, erwiesen sich
jedoch in der Praxis als zu niedrig, um den MSB eine wirtschaftliche Betriebsführung zu
ermöglichen. Die Kosten für die Beschaffung der intelligenten Messsysteme, die aufwendige
Installation, die IT-Infrastruktur für die Gateway-Administration, den Datenschutz und die
Datensicherheit sowie den laufenden Betrieb überstiegen in vielen Fällen die zulässigen Erlöse.
Dies führte zu einer schleppenden Umsetzung des Rollouts, da die MSB, oft die grundzuständigen
Netzbetreiber, kaum Anreize oder finanzielle Spielräume hatten, die notwendigen Investitionen in
dem geforderten Umfang zu tätigen. Der gesetzlich geplante Zeitplan für den Rollout konnte unter
diesen Bedingungen nicht eingehalten werden [^9].

Angesichts der unzureichenden Fortschritte und der essenziellen Bedeutung des Smart-Meter-
Rollouts für die Energiewende wurde eine umfassende Novellierung des
Messstellenbetriebsgesetzes notwendig. Diese Novelle, die im Februar 2025 in Kraft trat, zielte
darauf ab, den Rollout deutlich zu beschleunigen und die Rahmenbedingungen für alle Akteure zu
verbessern [^3, ^4]. Ein Kernpunkt dieser Überarbeitung war die Anhebung der Preisobergrenzen
für den Messstellenbetrieb.

Ab 2025 gelten folgende angepasste Preisobergrenzen [^3]:

Für Standard-Haushalte mit einem Verbrauch von bis zu 6.000 kWh/Jahr: Die
Obergrenze wird auf 30 Euro pro Jahr angehoben. Dies betrifft den Großteil der privaten
Haushalte.
Für Prosumer (Verbraucher mit eigener Erzeugungsanlage, z.B. Photovoltaik)
und Verbraucher mit einem Verbrauch zwischen 6.000 und 10.000 kWh/Jahr: Die
Obergrenze wird auf 40 Euro pro Jahr angehoben. Diese Kategorie umfasst auch
Haushalte mit Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen, die potenziell höhere Verbräuche
aufweisen und von intelligenten Steuerungsmöglichkeiten besonders profitieren können.

Die Anhebung dieser Obergrenzen ist eine direkte Reaktion auf die gestiegenen Kosten und die
Notwendigkeit, den MSB eine auskömmliche Vergütung für ihre Leistungen zu ermöglichen. Sie
berücksichtigt die Inflation, die technologische Weiterentwicklung der Systeme und die
gestiegenen Anforderungen an die IT-Sicherheit. Die Bundesregierung und der Bundesrat haben
diese Änderungen bestätigt, um einen schnelleren und effizienteren Smart-Meter-Rollout zu
gewährleisten [^3]. Ziel ist es, die Investitionsbereitschaft der MSB zu stärken und den
Wettbewerb im Messstellenbetrieb zu beleben, indem die wirtschaftliche Attraktivität des
Geschäftsmodells verbessert wird.

3. Die Novellierung des MsbG und die
Anhebung der Preisobergrenzen ab 2025



Die Anpassung der Preisobergrenzen hat weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten im
Energiesystem:

Für Endverbraucher bedeuten die neuen Preisobergrenzen potenziell höhere Kosten für den
Messstellenbetrieb. Ein Anstieg von beispielsweise 20 Euro auf 30 Euro pro Jahr mag auf den ersten
Blick als zusätzliche Belastung erscheinen. Es ist jedoch entscheidend, diese Kosten im Kontext der
möglichen Vorteile zu betrachten:

Transparenz und Einsparpotenziale: Die detaillierten Verbrauchsdaten ermöglichen es
Verbrauchern, ihren Energieverbrauch aktiv zu managen und gezielt Einsparmaßnahmen
zu ergreifen. Studien zeigen, dass allein durch verbesserte Transparenz der Verbrauch um
bis zu 10 Prozent gesenkt werden kann.
Zugang zu variablen Tarifen: Die Grundlage für flexible Stromtarife, die sich an der
aktuellen Marktlage orientieren, sind Smart Meter. Durch die Nutzung von Strom in Zeiten
günstiger Preise können Verbraucher ihre Gesamtkosten optimieren, was die Mehrkosten
für den Messstellenbetrieb potenziell überkompensieren kann. Dies ist insbesondere für
Haushalte mit Elektrofahrzeugen oder Wärmepumpen relevant, die ihren Verbrauch
zeitlich flexibel gestalten können [^2].
Beitrag zur Energiewende: Jeder Smart Meter trägt dazu bei, das Stromnetz stabiler
und effizienter zu machen, was langfristig allen Verbrauchern zugutekommt, indem es die
Kosten für den Netzausbau und die Netzstabilisierung reduziert [^1].

Es ist wichtig, dass die zusätzlichen Kosten klar kommuniziert werden und die Verbraucher über die
potenziellen Vorteile aufgeklärt werden, um die Akzeptanz zu fördern. Eine transparente
Darstellung der Nutzen-Kosten-Relation ist hierbei unerlässlich.

Für die Messstellenbetreiber sind die angehobenen Preisobergrenzen eine entscheidende
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit: Die höheren Erlöse schaffen die notwendige finanzielle
Grundlage, um die Investitionen in die teure Smart-Meter-Infrastruktur zu tätigen und den
Betrieb über die gesamte Lebensdauer wirtschaftlich zu gestalten [^6, ^7]. Dies betrifft
sowohl die Beschaffung der intelligenten Messsysteme als auch die Etablierung und den
Unterhalt der komplexen IT-Systeme für die Gateway-Administration und

4. Implikationen der neuen
Preisobergrenzen für verschiedene
Akteure

4.1. Für Verbraucher

4.2. Für Messstellenbetreiber (MSB)



Datenverarbeitung.
Beschleunigung des Rollouts: Mit verbesserter Wirtschaftlichkeit können die MSB den
Rollout der Smart Meter nun mit dem nötigen Tempo vorantreiben und die gesetzlichen
Vorgaben erfüllen. Dies ist entscheidend, um die ambitionierten Ziele der Energiewende
zu erreichen.
Förderung des Wettbewerbs: Die neuen Obergrenzen können auch den Wettbewerb
im Messstellenbetrieb beleben. Neben den grundzuständigen MSB könnten nun auch
weitere Dienstleister in den Markt eintreten, was Innovationen fördern und langfristig die
Kosten für den Messstellenbetrieb durch Effizienzsteigerungen senken könnte.

Die Netzbetreiber profitieren indirekt, aber substanziell von einem beschleunigten Smart-Meter-
Rollout.

Verbesserte Netztransparenz und -steuerung: Smart Meter liefern den
Netzbetreibern detaillierte und zeitnahe Informationen über den Zustand ihrer Netze. Dies
ermöglicht ein proaktiveres Management, die frühzeitige Erkennung von Engpässen und
eine effizientere Integration dezentraler Erzeugungsanlagen [^2].
Effizienteres Engpassmanagement: Durch die Möglichkeit, Lasten und Erzeugung
über Smart Meter zu steuern (z.B. im Rahmen des § 14a EnWG), können Netzbetreiber
Engpässe im Netz effektiver managen und teure Netzausbauprojekte potenziell reduzieren
oder zeitlich strecken.
Grundlage für die Netzentgeltreform: Die Bundesnetzagentur hat Konsultationen zur
Reform der Netzentgeltsystematik eingeleitet, die eine umfassende Neugestaltung des
bestehenden Systems zum Ziel hat [^5, ^8]. Smart Meter sind hierbei ein essenzielles
Werkzeug, um zukünftige, möglicherweise flexiblere oder verbrauchsabhängigere
Netzentgelte umzusetzen und die Verursachergerechtigkeit zu erhöhen. Eine detaillierte
Analyse der Netzentgeltsystematik ist in Kapitel Y: Reform der Netzentgelte dargelegt].

Die Anhebung der Preisobergrenzen ist ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der
Energiewende:

Digitalisierung als Enabler: Sie ermöglicht die notwendige Digitalisierung des
Energiesystems, die wiederum die Grundlage für eine effiziente Integration von
erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Wärmepumpen bildet [^1]. Ohne intelligente
Messsysteme können die Potenziale dieser Technologien nicht voll ausgeschöpft werden.
Systemstabilität: Ein intelligentes und vernetztes Energiesystem ist widerstandsfähiger
gegenüber Schwankungen und Störungen. Smart Meter tragen maßgeblich zur
Gewährleistung der Systemstabilität bei, indem sie eine präzise Steuerung und
Überwachung ermöglichen.
Kostendämpfung langfristig: Obwohl die kurzfristigen Kosten für den
Messstellenbetrieb steigen, können die langfristigen Effizienzgewinne durch ein

4.3. Für Netzbetreiber

4.4. Für die Energiewende insgesamt



intelligentes Netz die Gesamtkosten des Energiesystems senken und damit die
Stromkosten für alle dämpfen.

Trotz der positiven Impulse durch die angehobenen Preisobergrenzen bleiben Herausforderungen
bestehen. Die Akzeptanz der Verbraucher ist entscheidend; hierfür bedarf es einer transparenten
Kommunikation über Nutzen und Kosten. Datenschutz und Datensicherheit sind weiterhin zentrale
Anliegen, die durch das MsbG und die technischen Vorgaben für das Smart-Meter-Gateway
umfassend adressiert werden müssen. Weitere Details zum Messstellenbetriebsgesetz finden Sie in
Kapitel X: Regulatorischer Rahmen des Smart-Meter-Rollouts].

Die Bundesnetzagentur wird die Entwicklung des Rollouts und die Auswirkungen der neuen
Preisobergrenzen genau beobachten und ist weiterhin in Konsultationen zu den
Regulierungsrahmen und Netzentgeltfestlegungen aktiv [^6, ^7]. Es wird entscheidend sein, ob
die angehobenen Obergrenzen ausreichen, um den Rollout nachhaltig zu beschleunigen und
gleichzeitig Raum für Innovation und Wettbewerb im Messstellenbetrieb zu schaffen. Der Erfolg des
Smart-Meter-Rollouts ist nicht nur eine Frage der Technik und der Regulierung, sondern auch der
wirtschaftlichen Anreize und der gesellschaftlichen Akzeptanz.

Die Anhebung der Preisobergrenzen ab 2025 ist somit eine notwendige Maßnahme, um den Smart-
Meter-Rollout in Deutschland aus dem Stillstand zu befreien und die Digitalisierung des
Energiesystems voranzutreiben. Sie schafft die wirtschaftliche Basis für die Messstellenbetreiber
und ebnet den Weg für ein intelligentes, flexibles und zukunftsfähiges Energiesystem, das die Ziele
der Energiewende effizienter erreichen kann. Die potenziellen Vorteile für Netzstabilität, die
Integration erneuerbarer Energien und die Ermöglichung flexibler Tarife überwiegen die moderat
steigenden Kosten für den Messstellenbetrieb und sind eine Investition in die zukünftige
Energieversorgung Deutschlands.

[^1] Pressecenter Presseinformationen Energiewende in 2025 weiterentwickeln: Steuerbare
Kraftwerke zubauen, Finanzierung sicherstellen, Stromkosten dämpfen 18.12.2024 Drucken BDEW-
Jahresabschluss-Pressekonferenz 2024: Energiewende in 2025 weiterentwickeln: Steuerbare
Kraftwerke zubauen, Finanzierung sich... [^2] 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG2. Vorteile der
Neuerungen für Anlagenbetreibende3. Wissenswertes für InstallateurinnenImmer mehr Haushalte
und Unternehmen setzen auf Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr
Strom erzeugt wird, desto wichtiger wird ein stabiles und intelligent... [^3] Seite empfehlen Teilen
auf facebook Teilen auf youtube Teilen auf x Teilen auf instagram Teilen auf linkedin Teilen auf
threads Teilen auf tiktok Teilen auf bluesky Teilen per E-Mail 14.02.2025 - Pressemitteilung -
Energieeffizienz Bundesrat bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout E... [^4]
Checkliste MsbG-Novelle Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des

5. Herausforderungen und Ausblick
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Messstellenbetriebsgesetzes 2025 Am 24.02.2025 wurde das Gesetz zur Änderung des
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. ... [^5] Netzentgelte BNetzA
Konsultation zu Netzentgelten Bonn, Berlin, 12.05.2025. Die Bundesnetzagentur hat das
Festlegungsverfahren zur Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS)
eingeleitet. Ziel ist eine umfassende Neugestaltung des bestehenden Systems – mit Fokus auf
Transparenz, Verei... [^6] Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungs­
rahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten Ausgabejahr 2025
Erscheinungsdatum 18.06.2025 Die Bundesnetzagentur hat heute die Konsultation zu den
Festlegungsverfahren zum Regulierungsrah... [^7] Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum
zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten
Ausgabejahr 2025 Erscheinungsdatum 18.06.2025 Die Bundesnetzagentur hat heute die
Konsultation zu den Festlegungsverfahren zum Regulierungsrah... [^8] Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11 Juli 2025 Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Mai 2025 ein Diskussionspapier über die Zukunft der
Stromnetzentgelte in Deutschland veröffentlicht.1 Das Papier stellt kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentg... [^9] Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-
Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn
Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch
was genau für wen gilt, wi... [^10] Innovation und Umwelt News: Energie, Ressourcen, Klimaschutz
Die IHK Nordschwarzwald informieren über Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen. Hier
finden Unternehmen alles Wichtige und Aktuelle rund um die Themen Energie, Ressourcen und
Klimaschutz. Ihre Ansprechpartner bei der IHK stehen für wei...
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